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Werner Killian/Karsten Schneider

Den Wandel gestalten
Betriebliche Vereinbarungen als Mittel zur Umgestaltung des
öffentlichen Sektors

Der Wandel des öffentlichen Sek-
tors will gestaltet werden. Bereits
seit Anfang der achtziger Jahre
gewinnen Dienstvereinbarungen
eine immer größere Bedeutung bei
der Umgestaltung öffentlicher
Verwaltungen. Zunächst bezogen
sich diese Verträge zwischen
kommunalen und staatlichen
Arbeitgebern und den Interessen-
vertretungen der Beschäftigen
vornehmlich auf die Einführung
von Informationstechnik. Mittler-
weile gibt es kaum ein Thema, das
nicht Gegenstand betrieblicher
Regelungen ist.

Die vorliegende Darstellung ba-
siert auf einer Analyse betriebli-
cher Vereinbarungen zur Umge-
staltung des öffentlichen Sektors.
Dazu wurden 86 Texte aus dem
Archiv betrieblicher Vereinbarun-
gen der Hans-Böckler-Stiftung
ausgewertet (Killian/Schneider
2003). Das Archiv wird seit 1997
aufgebaut, indem betriebliche
Akteure regelmäßig gebeten wer-
den, Vereinbarungen der Stiftung
zur Verfügung zu stellen. Im Ja-
nuar 2003 lagen insgesamt
6.500 Vereinbarungen vor. Dabei
wird Anonymität zugesichert und
gewahrt. Die Stiftung ist bestrebt,
eine möglichst flächendeckende
und themenübergreifende Samm-
lung zu gewährleisten und eine
systematische Auswertung zu be-
stimmten Themenkomplexen
durchzuführen.

Bei den Vereinbarungen zur Um-
gestaltung des öffentlichen Sek-
tors fällt auf, dass von den 86 vor-
liegenden Texten 70 aus dem
kommunalen Bereich stammen.
Dies ist nicht verwunderlich: Die

lokale Ebene ist ohne Frage durch
weitaus mehr Veränderungen in
organisatorischer Hinsicht und
eine größere Reformdynamik ge-
kennzeichnet als die Landes- oder
Bundesebene.

Warum Dienstvereinbarungen?

Betriebs- bzw. Dienstvereinbarun-
gen sind gerade in Zeiten tief grei-
fender Wandlungsprozesse, wie sie
öffentliche Verwaltungen und öf-
fentliche Wirtschaftsunternehmen
gerade erleben, ein wichtiger Sta-
bilitätsfaktor. Durch sie gelingt es,
Verunsicherung unter den Beschäf-
tigten konstruktiv zu bewältigen
und für eine Atmosphäre zu sor-
gen, in der Innovationen und Um-
gestaltungen mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit möglich wer-
den. Tarifliche Regelungen, die
noch immer auch im öffentlichen
Bereich die Arbeitsbeziehungen
prägen, sind hier für die spezifi-
schen Problem- und Akteurskon-
stellationen vor Ort nur bedingt
geeignet.

Eine zweite Ursache für die zuneh-
mende Bedeutung betrieblicher
Vereinbarungen ist die immer wei-
ter erhöhte Komplexität betriebli-
cher und gesellschaftlicher Sozi-
albeziehungen. Der öffentliche
Sektor will auf Problemlagen rea-
gieren und gestalten. Dazu braucht
er die Kompetenz seiner Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Das heißt,
er kann sich nicht darauf verlassen,
dass auf Anordnungen von oben in
jedem Fall so reagiert wird, dass
die Maßnahmen im Sinne der vor-
gegebenen Ziele umgesetzt wer-
den. Um die Wahrscheinlichkeit zu
erhöhen, erfolgreich seinen Aufga-

ben nachzukommen, müssen die
Arbeitgeber die Beschäftigten und
ihre Interessenvertretungen als
Partner für die Gestaltung betrieb-
licher (und gesellschaftlicher)
Wirklichkeit akzeptieren.

Inhalte der Vereinbarungen

Die Inhalte der analysierten Ver-
einbarungen sind so vielfältig wie
die Reformansätze und -instru-
mente, die sich derzeit in der Pra-
xis finden lassen. Auf der Ebene
der Reformziele werden z. B. The-
men wie Haushaltskonsolidierung,
sich verändernde Wettbewerbs-
bedingungen für kommunale und
staatliche Betriebe, Qualitätsma-
nagement oder die Enthierarchi-
sierung der Verwaltung behandelt.
Auf der Ebene der konkreten Um-
gestaltung geht es beispielsweise
um Regelungen zur Organisations-
entwicklung, zum Aufgaben- oder
Personalabbau sowie zur Einfüh-
rung von Bürgerbüros.

Ein Kernbereich der Regelungsin-
halte ist schließlich auch die Ein-
beziehung der Beschäftigten und
ihrer organisierten Vertretungen in
den Umgestaltungsprozess. In die-
sem Zusammenhang enthalten die
ausgewerteten Vereinbarungen Re-
gelungen, die z. T. deutlich über
die gesetzlich verankerten Betei-
ligungs- und Informationsrechte
hinausgehen.

Im Folgenden werden exempla-
risch zwei Themenbereiche behan-
delt, die in der aktuellen Diskus-
sion zum Umbau öffentlicher
Verwaltungen eine wichtige Rolle
spielen: Personalentwicklung und
„Konzern Stadt“.
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Beispiel: Personalentwicklung

Im Zuge der Verwaltungsmoderni-
sierung hat sich das Verständnis
von Personalarbeit auch im öffent-
lichen Sektor gewandelt. Es ist
daher nicht verwunderlich, dass in
24 der 86 Vereinbarungen das
Thema Personalentwicklung be-
handelt wird. Darüber hinaus be-
schäftigen sich noch 10 Verträge
mit der Berufsausbildung in der
öffentlichen Verwaltung. Die Mehr-
zahl der vorliegenden Vereinbarun-
gen behandelt das Thema Perso-
nalentwicklung allerdings eher
knapp. Oft wird in diesem Zusam-
menhang lediglich auf die Weiter-
bzw. Fortbildung eingegangen oder
die Vereinbarung begnügt sich mit
einem Appell und dem Hinweis auf
spätere Absprachen. Umfassende
Personalentwicklungskonzepte
oder Umsetzungsregelungen finden
sich bei diesem Thema selten.

Immerhin zeigen die Vereinbarun-
gen, dass auch in Behörden mitt-
lerweile Konsens ist,

•  dass Personalentwicklung die
gezielte Steuerung und Förderung
der Personalressourcen umfasst,

•  dass für die Aus- und Weiter-
bildung Konzepte zu entwickeln
sind und dass deren Erfolg stän-
dig überprüft werden muss,

•  dass individuelle Förderung der
Mitarbeiter des Einsatzes fördern-
der Instrumente bedarf (z.B. För-
dergespräche, Entwicklungspla-
nung, Anreizsysteme) und

•  dass neue Arbeitsformen wie
die Team- oder Projektarbeit die
Arbeitsmotivation und damit auch
die Arbeitsergebnisse deutlich
verbessern.

Beispiel: Regelungen zum „Kon-
zern Stadt“

Vergleicht man die Dezentralisie-
rung im privaten mit der im öffentli-
chen Sektor, zeigen sich Gemein-
samkeiten, aber auch Unterschiede.

Die Kommunen folgen den in der
Privatwirtschaft bereits seit den
achtziger Jahren erkennbaren
Dezentralisierungstendenzen.
Während aber bei privaten Konzer-
nen die formale Dezentralisierung
durch eine schärfere Trennung von
operativem und strategischem Ge-
schäft häufig sogar eine verstärk-
te Zentralisierung (auf der Ebene
der Holdinggesellschaft) zur Fol-
ge hat, droht der kommunale
Sektor aufgrund von nur schwach
konturierten politischen Steue-
rungsinstrumenten auseinander zu
fallen (dazu vgl. im Einzelnen
Schneider 2002). Die Herausbil-
dung des „Konzerns Stadt“ und

der damit verbundenen Problem-
konstellationen wird in den be-
trieblichen Vereinbarungen wie
folgt behandelt:

•  Grundsätzliches zum „Konzern
Stadt“
Häufig finden sich in Vereinbarun-
gen Grundsatzbekundungen, dass
formelle bzw. materielle Privatisie-
rungen subsidiär sein sollen, also
nur umgesetzt werden, wenn an-
dere Maßnahmen nicht zum ge-
wünschten Erfolg geführt haben.
Statt zu privatisieren, will man

effektive bzw. effiziente Struktu-
ren und Ergebnisse schaffen. Re-
lativ selten wird der umgekehrte
Weg gewählt und vereinbart, dass
nur ein bestimmtes „Kernge-
schäft“ durch die Verwaltung
selbst zu erledigen sein soll und
alles übrige in betrieblicher bzw.
eigengesellschaftlicher Form.

Es fällt dabei auf, dass sowohl die
Steuerung der Teile des „Konzerns
Stadt“ als auch die Besitzstands-
wahrung der Beschäftigten thema-
tisch mit den organisatorischen
Änderungen verbunden werden. So
wird z.B. auch die Frage behan-
delt, wie es bei einer wachsenden
Zahl von Ausgliederungen gelin-

gen kann, die Einheitlichkeit und
den Zusammenhang des Verbunds
auch für die Arbeitsbedingungen
und die Mitsprache der Personal-
vertretungen zu gewährleisten.

•  Kriterien für Ausgliederungs-
entscheidungen
Ausgliederungen werden in den
vorliegenden Vereinbarungen häu-
fig an bestimmte Voraussetzungen
gebunden. Auch hier wird in der
Regel die Subsidiarität privater
Rechtsformen und die Konzentra-
tion auf Verbesserungen innerhalb
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der gegebenen Strukturen und
Rechtsformen festgelegt. Von die-
sem Grundsatz ausgehend werden
dann konkrete Kriterien entwi-
ckelt, die Grundlage für eine Prü-
fung sein sollen. In der allge-
meinsten Form sind dies die
Interessen der Nutzer, der Arbeit-
nehmer, der Verwaltungsleitung
und der politischen Steuerung.

In einigen Vereinbarungen werden
Ausgliederungsentscheidungen
primär an Wirtschaftlichkeitskrite-
rien gebunden. Diese werden
dabei nicht selten sogar sehr weit-
gehend gefasst. So wird z.B. ver-
langt, dass die angestrebten wirt-
schaftlichen Ergebnisse nicht
anders als durch (formelle) Priva-
tisierungen erreichbar sein dürfen
und dass dieser positive Effekt
nachgewiesen werden muss. An-
gesichts der Probleme, Wirtschaft-
lichkeitsvorteile von privaten
Rechtsformen valide nachzuwei-
sen, erstaunen diese harten Kri-
terien. Es ist schwer vorstellbar,
dass der Beweis tatsächlich –
zumal im vorhinein – zu führen ist,
wenn auf Absenkung der Tariflöh-
ne verzichtet wird (was bei Aus-
gliederungen zumeist ausge-
schlossen wird).

•  Wettbewerbsfähigkeit, Über-
gangsfristen und Verfahrensrege-
lungen
Der verschärfte Wettbewerb, der
nicht zuletzt durch die Deregulie-
rung der Märkte forciert wird, und
finanzielle Zwänge zwingen die
öffentliche Hand, sich zu restruk-
turieren und die eigene Leistungs-
fähigkeit zu erhöhen. Teilweise
wird dieser Druck an die dezent-
ralen Einheiten weitergegeben.
Gelingt es diesen nicht, innerhalb
knapper Zeiträume wettbewerbs-
fähig zu arbeiten, ist der Weg zu
Privatisierungen oder Fremdverga-
be geöffnet. Es wird dabei unter-
stellt, dass die private Leistungs-
erstellung per se günstiger erfolgt.
Den dezentralen Einheiten wird
mit Ausgliederung gedroht, wenn
es nicht zu Einsparungen bzw.

Wirtschaftlichkeitsverbesserungen
kommt. Eine Begründung der ver-
meintlich höheren Wirtschaftlich-
keit privater Rechtsformen ist je-
doch nicht zu finden.

Für das Personal werden in den
entsprechenden Vereinbarungen
zwei Absicherungen vorgenom-
men: Auf prozessualer Ebene wird
festgelegt, dass der Personalaus-
schuss zu informieren ist, so dass
die Wettbewerbssituation noch-
mals im Zusammenhang analy-
siert werden kann. Auf der mate-
riellen Ebene wird die Sicherung
der sozialen Besitzstände und Ein-
fluss der politisch-administrativen
Entscheider auf die zukünftigen
Leistungserbringer vereinbart.

Fazit

Bei der Auswertung der betriebli-
chen Vereinbarungen zur Umge-
staltung des öffentlichen Sektors
fällt auf, dass es ein Defizit bei
der Bestimmung strategischer Zie-
le gibt. Während vielfach detail-
lierte und kreative operative Lö-
sungen gefunden werden, kommt
in den Texten zum Ausdruck, dass
die betrieblichen Akteure keine
Vorstellungen davon haben, wohin
sich der öffentliche Sektor mittel-
und langfristig entwickeln soll.
Anstoß für betriebliche Regelun-
gen sind zumeist konkrete Proble-
me, die oft nur im Einzelfall ge-
löst werden sollen.

Innovativ (und leider eher selten)
sind demgegenüber prozessuale
Regelungen, die nicht nur einen
Einzelfall lösen, sondern Verfah-
ren definieren, wie Probleme koo-
perativ und ergebnisorientiert be-
arbeitet und gelöst werden sollen.
Wünschenswert, aber noch selte-
ner, sind Vereinbarungen, in de-
nen strategische Handlungserfor-
dernisse umschrieben werden.
Dass die Akteure sich oft auf das
Reagieren beschränken, ver-
schließt ihnen spezifische Gestal-
tungsmöglichkeiten. Will man ver-
hindern, dass die politisch zu

verantwortende Haushaltsmisere
und die durch die EU-Politik in-
duzierten Wettbewerbsöffnungen
die öffentliche Daseinsfürsorge
immer weiter zurückdrängen, be-
darf es konkreter Vorschläge für
Maßnahmen und politischer Initi-
ativen.

Insgesamt lassen sich viele der
ausgewerteten Vereinbarungen als
Ausdruck der Verunsicherung bezüg-
lich der zukünftigen Entwicklung
des öffentlichen Sektors interpre-
tieren. Verunsicherte Beschäftig-
tenvertretungen treffen auf Verwal-
tungs- und Betriebsleitungen, die
sich ebenfalls im Unklaren über
die zukünftigen Aufgaben und
Strukturen sind. Dieses Dilemma
ist nachvollziehbar: Externe Ein-
flüsse, welche die Umbaubestre-
bungen wesentlich (mit-)verur-
sachten, zeigen den Verantwor-
tungsträgern in immer stärkerem
Maße die Grenzen eigener Hand-
lungspotenziale auf. Die beidersei-
tige Verunsicherung ist somit auch
als Basis für eine neuartige Koo-
peration zwischen den betriebli-
chen Akteuren zu sehen. Dies spie-
gelt sich in einer Reihe von Ver-
einbarungen wider.
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